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Amtsblatt Mv Laibacher Ieitnng Nr. 98.
Dienstag den 30. Apri l 1867.

Erkenn tn iß .
Das k. k. LandeSaericht i« Trieft hat zu Necht er-

laiml, daß die Druckschrift: „ l l oülc^Ili.^n» <^>iil)<,l<li!,n",
iMailSgcgcben in der Druckerei des G. A . Naildi zu
Padua 1866, daS Vergehen im Silmc deS tz 303 St .
G. begründe und hat auf Gnmd des § 16 des Slraf-
vcrfahrcus in Prcßsachcn und ß 36 des Prcßaesetzcs
das Verbot der weiteren Velbrcitimg derselben in der
üslcll'. Monarchie ausgesprochen.

Trieft, am 17. April 1867.

^(128—1) NrV3543"
Kundmachung.

Die von D r . Alois Klar, k. k. Professor der
Präger Universität, nntcrm 2. Jänner 1833 er-
richtete Künstlerstiftung mit dem Gennsse jährlicher
500 f l . ö. W. ist nach Franz Scqnens in Erle-
digung gekommen.

Zn dieser Stiftung sind Künstler, nämlich
Maler und Bildhauer, berufen:

n) welche Böhmen zum Vatcrlande haben,
bei deren Abgänge jene aus den übrigen Landern
des österreichischen Staates;

d) die unbescholtenen Wandels uud guten
Rufes sind;

o) ihre vorzüglichen Talente uud Anlagen zur
schönen Kunst nnd ihre entschiedene Vorliebe zu
derselben als angehende bildende Künstler durch
mehrere nach dem unbefangenen Urtheile anerkcumt
rechtschaffeuer uud bewährt befuudcner Kunstver-
ständigen gelungenen Proben nnd Knnstleistnngen
(von blos mcchanischeu ist hier keine Rede) vor-
theilhaft dargcthan und erwiesen haben, und welche

(!) eifrigst beflissen sind, ihre Ideale der
Kunst mit deu vorzüglichsten Meisterwerken der Vor-
" "d Mitzcit vergleichend zusammenzuhalten, zu stu-
dnen, sich zur Vervollkommnung aufzuschwingen
und iu ihren Leistuugen mit Erfolg zu veraugen-
schcinlichen, überhaupt durch ein sinniges Anschaueu
nud Studium vollendeter Meisterwerke sich uud
ihren Kunstdarstcllungcn dic inöglichste Vollkolu-
menheit zu erstreben.

0) Der Geuuß der Stiftung dauert durch zwei
Jahre nnd kann bei vorzüglich guten, durch öffent-
lich gegebene Proben ausgezeichneten Talenten uud
gemachten Fortschritten auch durch 3 Jahre bewil-
lint werden. ^

Die Verlängerung ist in dieseui Falle aber
s" wie die erste Verleihung bei dem Präseutator
anzusuchen, nllr eutfällt für diesen Fall die Bei-
singling der später angedeuteten zwei Preiszeich-
uungcn.

s) Die Obliegenheit des Stift l iugs ist keiuc
rudere, als die ihm die Liebe zur Kunst selbst

zur Pflicht macht, nämlich, daß er wenigstens
zwei Drittheile der anbcraumteu Zeit in I ta l ien,
insbesondere in Rom, einzig der Kunst lebe und
bei dem Austritte aus der Stiftung der Kirche
seines Tauf- oder letzten hicrländigcn Wohn-
ortes (wenn er in Böhmen nicht geboren wäre)
sogleich mit einen: Producte seiner Knust, ciuem
Gemälde, einer Statue n. dgl. auf eine der Kunst,
der Kirche, dem Vaterlande nnd feiner fürDie
M i t - und Nachwelt würdige Art bedenke.

x) Wird der Stiftungsgenuß einem Künstler
noch ein drittes Jahr eingeräumt, so muß er die
hier ausgesprochene Verpflichtung gegen die betref-
fende Kirche schon während diesem dritten Jahre
unter sonst zu gewä'rtigendcn Folgen erfüllen.

Ii) Der Concurs für diese Stiftung wird
auf ein Jahr, nämlich bis

1. M a i 1 8 6 8
ausgeschrieben, und die sich hierum bewerben wol-
lenden Künstler werden aufgefordert, zwei Preis-
anfgabcn nach eigener Erfindung zu liefern, von
denen die eine aus einen: in Oel geinalten oder
in Stein oder Thon geformten Bilde mit wenig-
stens einer oder zwei Menschengestalten in etwas
verkleinertem Maßstabe und die andere in einer
Zeichnung von mehreren Menschengestalten zu be-
steheu hätte, deren Darstellung aus den heiligen
Schriften des alten und neucu Bundes, den Legen-
den der Heiligen, der Geschichte überhaupt nnd
jener des Vaterlandes insbesondere zu nehmen
sein wird.

Diese beiden Preisarbeiten sind bis
E n d e A p r i l 1 8 6 8

portofrei bei der Witwe des letzten Stiftungsprä-
feutators Frau Karoline Klar in Prag Nr. 15/111
gegen Empfangsbestätigung zu überreichen.

Die über Erucnnuug des Herru Praseutators
zu erfolgende Verleihung der Stiftnug wird hier-
auf nach H 6 des Stiftsbriefes öffentlich bekannt
gemacht werden.

Prag, am 15. Apri l 1867.
V o n dcr li öl) mischen k. k. S ta l tha l te rc i .

____________ ^ . ^ ^

Concurs-Kundmachung.
Zn bcsetzeu ist die provisorische Förstcrstclle bei

der Neligiousfoudsdomäne Laudstraß in Krain.
Gesuche sind

b i n n e n v i e r Wochen
bei dieser k. k. Finanzdirection einzubringen.

Näheres hierüber im Amtsblattc der Laibachcr
Zeitung Nr. 97.

(133) Nr. 2047.

Edict.
Das k. k. Landcsgericht Laibach gibt bekannt,

d̂aß am
13. M a i 1 8 6 7

Vormittags 9 Uhr, hicrgcrichts eine Kiste mit
R 3 O P f d . o rd inäre r Cocos S e i f e ge-
gen gleich bare Zahlung veräußert werden wird.

Laibach, am 20. April 1867.

(130—2) Nr. 4260.

C o n c u r s .
Bei den im Herzogthnmc Krain neu organi-

sirten k. k. Bezirksgerichten sind drei systemisirte
Actnarsstcllcn, und zwar: in Adelsbcrg, Littai und
Tschernembl je Eine mit dem Gehalte von 400 st.
o. W. nnd dem Vorrückungsrechtc in die höhere
Gehaltsstufe von 500 ö. W. zu besetzen.

Bewerber um diese Stellen haben ihre gehörig
belegten Gcsnche, worin sie insbesondere die er-
langte Befä'higuug zur Ausübuug des Nichtcramtes
und die volle Kenntniß der slovenischen Sprache
nachzuwcifen haben,

b i n n e n 1 4 T a g e n
nach der dritten Einschaltung dieses Edictcs in die
Landeszeitnng in: vorgeschriebenen Wege bei diesen:
Oberlandcsgcrichte einzubringen.

Graz, am 18. Apri l 1867.

" (127—2) N r ? ' _ 5 1 . "
Kundmachung.

Es wird hieulit zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß in der Landeszwangsarbeits Anstalt zu
Laibach gegen Beibringung des erforderlichen M a -
terials jederzeit Bestellnngen auf Arbeiten jeder
Art, namentlich aber auf alle Gattungen Gespinnste,
Schuster- uud Schneidcrarbeiten übernommen und
zu den billigsten Preisen in der kürzesten Zeit be-
werkstelliget werden.

Das aus dem Gcspinnste erzeugte Garn wird
in der Anstalt gewaschen, abgewunden nnd zu je-
dem beliebigen Gebrauche verwebt, desgleich werden
auch alle Gattungen Garne zur Erzeugung von or-
dinärer uud feiuer Leinwand, Tisch nnd Hand-
tuchzeug nach verschiedenen Mnstcrn, dann Zwillich,
Gradel n. s. w. znm Weben übernommen.

Diejenigen Parteien, welche von diesem An-
trage Gebrauch machen wollen, werden eingeladen,
die betreffenden Arbeiten in die Anstalt, nntere Po-
laua-Vorstadt Haus-Nr. 47, übergeben zu wollen.

Laibach am 15. Apri l 1867.
Iwangsarbc i tohano-Vl ru 'n l tung.


